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Checkliste: Infopflicht des Arbeitgebers bei betriebsbedingten Kündigungen
	
	Ja
	Nein

	Hat der Arbeitgeber den Namen, die Beschäftigungsdaten sowie die Funktion des betroffenen Arbeitnehmers mitgeteilt?
	□
	□

	Liegt eine detaillierte Tätigkeitsbeschreibung bzw. Darstellung des Aufgabenbereichs des Arbeitnehmers vor?
	□
	□

	Hat der Arbeitgeber die betrieblichen Gründe für die Kündigung nachvollziehbar dargelegt?
	□
	□

	Wurde insbesondere erläutert, warum gerade der Arbeitsplatz des betroffenen Arbeitnehmers entfällt?
	□
	□

	Hat der Arbeitgeber aufgezeigt, wie die bisherigen Aufgaben des betroffenen Arbeitnehmers künftig auf andere Beschäftigte verteilt werden sollen?
	□
	□

	Hat der Arbeitgeber Angaben zur organisatorischen Umsetzung und zur Arbeitsauslastung des verbleibenden Personals gemacht?
	□
	□

	Hat der Arbeitgeber die geplanten Kriterien der Sozialauswahl (Alter, Betriebszugehörigkeit, Unterhaltspflichten, Schwerbehinderung) dargestellt?
	□
	□

	Wurde begründet, warum andere Arbeitnehmer nicht von der Kündigung betroffen sind?
	□
	□

	Hat der Arbeitgeber dem Betriebsrat Betriebspläne, Organigramme und Stellenbeschreibungen zur Verfügung gestellt?
	□
	□

	Fazit: Nur wenn sämtliche Fragen bejaht werden, verfügt der Betriebsrat über die für seine Stellungnahme erforderlichen Informationen.
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